
 

  

S 42 KR 106/17

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Berlin-Brandenburg
Sozialgericht Landessozialgericht Berlin-Brandenburg
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung 9
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Prozesskostenhilfe – Streitgegenstand im

Erinnerungsverfahren nach § 73 a Abs 8
SGG – PKH

Leitsätze 1.) Der Erinnerungsführer hat im
Verfahren nach § 73a Abs. 8 SGG einen
Anspruch darauf, dass die Entscheidung
gemäß § 73a Abs. 4 Satz 2 SGG nach
Anrufung des Sozialgerichts durch den
Richter überprüft wird. 

2.) Der Richter kann diesen Anspruch
nicht einfach dadurch übergehen, dass er
nunmehr gleich zur Sache, d.h. zu den
Erfolgsaussichten der Klage entscheidet.

Normenkette SGG § 73 a Abs 1
SGG § 73 a Abs 4
SGG § 73 a Abs 8
SGG § 172 Abs 3 Nr 2 a

1. Instanz

Aktenzeichen S 42 KR 106/17
Datum 17.10.2019

2. Instanz

Aktenzeichen L 9 KR 390/19 B
Datum 02.10.2020

3. Instanz

Datum -

Auf die Beschwerde der KlÃ¤gerin wird der Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt
(Oder) vom 17. Oktober 2019 aufgehoben. Kosten des Beschwerdeverfahrens
werden nicht erstattet.
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GrÃ¼nde:

Die Beschwerde der KlÃ¤gerin gegen den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt
(Oder) vom 17. Oktober 2019 ist gemÃ¤Ã� Â§Â§ 172 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 2, 173, 73a
Abs. 4 und Abs. 8 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet. Ihrer
ZulÃ¤ssigkeit steht insbesondere nicht entgegen, dass das Sozialgericht in dem
angefochtenen Beschluss Ã¼ber eine Erinnerung der KlÃ¤gerin gegen einen
Beschluss des Urkundsbeamten der GeschÃ¤ftsstelle gemÃ¤Ã� Â§ 73a Abs. 8 SGG
entschieden hat und dieser Beschluss nach dieser Vorschrift endgÃ¼ltig, d.h.
unanfechtbar ist.

1.) Der Urkundsbeamte der GeschÃ¤ftsstelle hatte mit Beschluss vom 06. April 2018
den Antrag der KlÃ¤gerin auf GewÃ¤hrung von Prozesskostenhilfe mit der
BegrÃ¼ndung abgelehnt, dass diese innerhalb der ihr vom Gericht gesetzten
Fristen Angaben Ã¼ber ihre persÃ¶nlichen oder wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse nicht
glaubhaft gemacht bzw. bestimmte Fragen nicht oder nur ungenÃ¼gend
beantwortet habe. Gegen diese Entscheidung des Urkundsbeamten der
GeschÃ¤ftsstelle nach Â§ 73a Abs. 4 Satz 2 1. Halbsatz SGG hat die KlÃ¤gerin
gemÃ¤Ã� Â§ 73a Abs. 8 SGG zulÃ¤ssig das Gericht angerufen; Aufgabe des Richters
wÃ¤re es nach Â§ 73a Abs. 8 SGG ausschlieÃ�lich gewesen, die Entscheidung des
Urkundsbeamten der GeschÃ¤ftsstelle zu Ã¼berprÃ¼fen, d.h. er hÃ¤tte seine
Entscheidung in dem Erinnerungsverfahren auf die Ã�berprÃ¼fung der
sozialgerichtlichen Entscheidung Ã¼ber das Vorliegen der persÃ¶nlichen und
wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse fÃ¼r die GewÃ¤hrung von Prozesskostenhilfe
beschrÃ¤nken mÃ¼ssen. Nur bei der BeschrÃ¤nkung des Streitgegenstands auf
diese Teilfrage ist die vom Gesetz angeordnete EndgÃ¼ltigkeit der richterlichen
Entscheidung nach Â§ 73a Abs. 8 SGG gerechtfertigt. Denn nur wenn das
Sozialgericht das Vorliegen der persÃ¶nlichen und wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse
verneint, soll es bei der vom Sozialgericht getroffenen Entscheidung sein Bewenden
haben und eine Entscheidung des LSG ausgeschlossen sein (vgl. nur Â§ 172 Abs. 3
Nr. 2 a) SGG).

2.) Das Sozialgericht ist in seiner Entscheidung nach Â§ 73a Abs. 8 SGG jedoch mit
keinem Wort auf die Entscheidung des Urkundsbeamten der GeschÃ¤ftsstelle
eingegangen, hat die Frage des Vorliegens der persÃ¶nlichen und wirtschaftlichen
Voraussetzungen vÃ¶llig Ã¼bergangen und allein zur Erfolgsaussicht des Antrags
auf GewÃ¤hrung von Prozesskostenhilfe entschieden. Das ist mit dem Gesetz nicht
zu vereinbaren und fÃ¼hrt zur BegrÃ¼ndetheit der Beschwerde: Die KlÃ¤gerin
musste die Entscheidung des Sozialgerichts nach Â§ 73a Abs. 4 Satz 2 SGG mit der
Erinnerung angreifen, um diese nicht formell rechtskrÃ¤ftig werden zu lassen. Sie
hatte einen Anspruch darauf, dass diese Entscheidung nach Anrufung des
Sozialgerichts durch den Richter Ã¼berprÃ¼ft wurde. Der Richter kann diesen
Anspruch nicht einfach dadurch Ã¼bergehen, dass er nunmehr gleich zur Sache,
d.h. zu den Erfolgsaussichten der Sache entscheidet. WÃ¤hlt er den Weg der
PrÃ¼fung und Entscheidung der persÃ¶nlichen und wirtschaftlichen
Voraussetzungen durch den Urkundsbeamten der GeschÃ¤ftsstelle, muss er auch
den in Â§ 73a Abs. 8 SGG vorgezeichneten Weg weitergehen und darf nicht zur
AbkÃ¼rzung des Verfahrens etwa nach Â§ 73a Abs. 6 SGG wieder ins "normale"
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gerichtliche Verfahren zurÃ¼ckkehren. Dementsprechend wird das Sozialgericht
nun noch einmal Ã¼ber die Erinnerung zu entscheiden haben.

3.) Im Ã�brigen gibt der sozialgerichtliche Beschluss dem Senat Anlass darauf
hinzuweisen, dass darin die Entscheidung Ã¼ber den von der KlÃ¤gerin geltend
gemachte Krankengeldanspruch schon nach seiner LÃ¤nge (insgesamt 10 Seiten),
aber auch nach seinem Inhalt nach Art eines Urteils bzw. einer Gerichtsbescheides
vorweggenommen worden ist. Dies ist jedoch weder mit der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts noch des erkennenden Senats zu vereinbaren. Denn
nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes soll die
PrÃ¼fung der Erfolgsaussicht im Rahmen des Â§ 114 ZPO nicht dazu dienen, die
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung selbst in das summarische
Nebenverfahren der Prozesskostenhilfe vorzuverlagern. Dieses darf nicht an die
Stelle des Hauptsacheverfahrens treten, weil das Prozesskostenhilfeverfahren den
Rechtsschutz, den der Rechtsstaatsgrundsatz fordert, nicht selbst bieten, sondern
ihn erst zugÃ¤nglich machen soll (BVerfG, Kammerbeschluss vom 19. Februar 2008,
1 BvR 1807/07, zitiert nach juris, sowie BVerfGE 81, 347,357). Im Hinblick auf die
fehlende Aussicht auf Erfolg einer Klage oder eines Antrages im vorlÃ¤ufigen
Rechtsschutzverfahren darf Prozesskostenhilfe nur verweigert werden, wenn die
Klage bzw. der Antrag (bei summarischer PrÃ¼fung) vÃ¶llig aussichtslos ist oder ein
Erfolg in der Hauptsache zwar nicht schlechthin ausgeschlossen, die Erfolgschance
aber nur eine Entfernte ist (BVerfG, Beschluss vom 13. Juli 2005, 1 BvR 175/05;
Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 20. August 2019 â�� L 9 KR
279/19 B PKH â��, jeweils zitiert nach juris). Sollten die persÃ¶nlichen und
wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse fÃ¼r eine Bewilligung von Prozesskostenhilfe nach
der erneuten PrÃ¼fung durch das Sozialgericht vorliegen, wird sich das
Sozialgericht sodann ebenfalls noch einmal mit der Frage auseinandersetzen
mÃ¼ssen, ob eine hinreichende Erfolgsaussicht nicht doch gegeben ist, was nach
seiner im vorliegenden Verfahren getroffenen Entscheidung eher zu bejahen als zu
verneinen sein dÃ¼rfte.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 73 a SGG in Verbindung mit Â§ 127 Abs. 4 ZPO
.

Dieser Beschluss kann nicht mit der Beschwerde an das Bundessozialgericht
angefochten werden (Â§ 177).

Erstellt am: 10.12.2020

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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